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Text 

§ 15. (1) Bei Unterbrechung des Urlaubes durch eine Dienstreise oder durch Rückberufung in den 
Dienstort gebührt die Reisekostenvergütung für die Reise vom Urlaubsort in den Ort der 
Dienstverrichtung oder in den Dienstort und weiters für die Rückreise in den bisherigen Urlaubsort oder, 
wenn die Rückreise in den Dienstort erfolgt, für die Reise dorthin. Für die Rückreise in einen anderen als 
den bisherigen Urlaubsort gebührt die Reisekostenvergütung nur bis zur Höhe der Kosten der Rückreise 
in den bisherigen Urlaubsort. 

(2) In diesen Fällen gebührt die Reisezulage vom Zeitpunkt des Beginnes der Reisebewegung vom 
Urlaubsort an und endet mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Reisebewegung, für die 
Reisekostenvergütung gewährt wird. Für die Zeit, in der sich der Beamte während der 
Urlaubsunterbrechnung im Dienstort aufhält, gebührt keine Reisezulage. 

(3) Für Dienstverrichtungen im Urlaubsort gelten die Bestimmungen über Dienstverrichtungen im 
Dienstort sinngemäß. Erstreckt sich jedoch die Dienstverrichtung auf mehr als einen Kalendertag, so 
gebührt dem Beamten die Reisezulage wie bei Dienstreisen. 


